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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Zufahrtsweg, Feuerwehrzufahrt, Pflegezufahrt

Geplanter Standort für Transformatorstation

Geplanter Standort für Solarmodule auf

ackerbaulich genutzten Flächen (Agri-PV-Anlage)

Baugrenze

(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Plangrundlage Katasterplan,
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Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 BauGB)

Art der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 BauNVO)

 1.1 Es wird ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO festgesetzt als

Gebiet für Anlagen zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie,

(Freiflächensolaranlage) mit der Zweckbestimmung  „Agri-Photovoltaik". (§ 9 Abs. 1

Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO (SOF). Es gilt die kombinierte Nutzung von

landwirtschaftlicher Produktion als Hauptnutzung und Stromproduktion durch

Photovoltaikanlagen als Sekundärnutzung. Zulässig sind Agri-Photovoltaikanlagen

gemäß DIN SPEC 91434 (Agri-Photovoltaik-Anlagen mit Anforderungen an die

landwirtschaftliche Hauptnutzung) und gemäß DIN SPEC 91492

(Agri-Photovoltaik-Anlagen mit Anforderungen an die Nutztierhaltung).

1.2 Im Sondergebiet sind neben der landwirtschaftlichen Nutzung ausschließlich

folgende Nutzungen zulässig:

- Solarmodule in aufgeständerter Ausführung

- Nebenanlagen wie Wechselrichter, Transformatoren und Schaltanlagen

- Betriebsgebäude und Nebenanlagen, die der Speicherung von Energie dienen

- Zuwegungen und innere Erschließung

- Einzäunung und Kameramasten

1.3 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind gemäß § 12 Abs. 3a i. V. m. § 9

Abs. 2 BauGB nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der

Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m § 16 BauNVO)

2.1 Innerhalb des Sondergebietes SOF1 gilt eine Grundflächenzahl von 0,15 im SOF2

gilt einen GRZ von 0,7. Überschreitungsmöglichkeiten der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 Nr.

3 Satz 2 BauNVO werden ausgeschlossen.

(Die Grundfläche der Agri-Photovoltaikanlagen auf Ackerflächen entspricht der durch

die Anlage landwirtschaftlich nicht nutzbaren Fläche im Sinne der DIN SPEC 91434.

Die landwirtschaftlich nicht nutzbare Fläche entspricht dem „Flächenanteil des

Schlages, der vor dem Bau der Agri-PV-Anlage bewirtschaftet wurde, nach dem Bau

jedoch nicht mehr für eine landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung steht. Die

Definition umfasst dabei Bereiche, die z.B. durch Aufständerung oder Gründung nicht

mehr zur Verfügung stehen oder durch gängige landwirtschaftliche Maschinen nicht

mehr erreicht werden. Für die Flächen mit Grünlandnutzung und Weidetierhaltung

gelten die Regelungen der DIN SPEC 91492).

2.2 Die Photovoltaikanlage sowie technische Anlagen sind nur innerhalb der

überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

2.3 Einfriedungen mit Zaunanlagen und Tore sowie Kameramasten sind außerhalb

der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

2.4 Die Höhe der Photovoltaikanlagen (Oberkante Freiflächenmodule) und der

technische Anlagen beträgt maximal 6,00 m über der bestehenden

Geländeoberfläche. Der Mindestabstand der Module von der Geländeoberkante

beträgt 0,80 m.Die Oberkante ist gleich dem höchsten Punkt einer baulichen Anlage.

Der untere Bezugspunkt für die Oberkante der baulichen Anlage ist im Bereich der

jeweiligen Aufständerung einzeln zu bestimmen. Der untere Bezugspunkt ist die

Schnittstelle zwischen der Aufständerung und der Bestandshöhenlage der

Geländeoberfläche. Niveauveränderungen des anstehenden Geländes von max. 20

cm sind zulässig.

Sonstige Festsetzungen

3.1 Innerhalb des Geltungsbereiches ist eine Befestigung von Stellplatzflächen und

ihren Zufahrten nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. mit Rasensteinen,

Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) zulässig. Auch Wasser-

und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau,

Fugenverguss, Asphaltierung oder Betonierung sind unzulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u.

6 BauGB)

3.2 Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den Baugrundstücken zur

Versickerung zu bringen.

Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

4.1 Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind mit Straucharten

der Pflanzenliste Sträucher zu bepflanzen. Die Pflanzdichte beträgt 1 Pflanze je 1,5

m². Die Sträucher sind in der Mindestpflanzqualität 2x verpflanzter Strauch 60-100 cm

zu verwenden. Bestandsgehölze bleiben erhalten und werden integriert. Alle

Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Nachpflanzungen

vorzunehmen. Innerhalb der Flächen ist eine Zufahrt in einer maximalen Breite von

5,00 m zulässig.

Örtliche Bauvorschriften

1. Einfriedungen sind nur als Maschendraht- oder Stabgitterzaun bis zu einer Höhe

von 2,5 m und bis zur Außengrenze des Geltungsbereiches zulässig. Blickdichte

Zäune oder Mauern sind unzulässig.

Der Bodenabstand der Zäune beträgt zur Keintierdurchlässigkeit mindestens 15 cm.

Sonstige Planzeichen

Zeichenerklärung vorhabenbezogener

Bebauungsplan

Textliche Festsetzungen Teil B

Hinweise

Der Bauherr hat die Baugrundverhältnisse auf die Eignung für die jeweiligen

Bauvorhaben gutachterlich überprüfen zu lassen. Auf dieser Grundlage sind die

Bauvarianten und statischen Erfordernisse abzustimmen. Der Planaufsteller übernimmt

keine Garantie für die bautechnische Eignung der Flächen.

Die regelmäßig nicht öffentlich zugänglichen DIN-Vorschriften liegen zur Einsichtnahme

in der Gemeindeverwaltung aus.

Sonstiges Sondergebiet Freiflächensolaranlage

Zweckbestimmung AGRI-PV-Anlage

(Unterteilung in SOF1 und SOF2)

(§ 11 Abs. 2 BauNVO)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

VORENTWURF

Bauweisen, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

(§ 23 Abs. 3 BauNVO)
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Geltungsbereich

Gemarkung GroßTrebbow

Flur 1

ca. 28,8 ha des Flurstücks 2/2

Planzeichnung  Teil A

Anlage von flächigen Feldgehölzen

Vorhaben- und

Erschließungsplan

Pflanzenliste  -  Sträucher

 Corylus avelana, Haselnuß; Crataegus laevigata agg., Zweigriffliger Weißdorn;
Crataegus monogyna, Eingriffliger Weißdorn; Euonymus europaeus, Europäisches

Pfaffenhütchen;

Prunus spinosa, Schlehdorn; Rosa canina agg., Hundsrose; Rosa corymbifera, Heckenrose;

Rosa rubiginosa, Weinrose; Sambucus nigra, Schwarzer Holunder;

Sorbus aucuparia, Nordische Eberesche; Viburnum opulus, Gewöhnlicher Schneeball

Pflanzenliste  -  Laubbäume

 Acer campestre, Feldahorn; Acer platanoides, Spitzahorn; Betula pendula, Hängebirke

Carpinus betulus, Hainbuche; Fagus sylvatica, Rotbuche; Malus domestica, Kulturapfel;

Malus sylvestris, Holzapfel; Populus tremula, Zitterpappel; Pyrus communis, Kulturbirne;

Quercus petraea, Traubeneiche; Quercus robur, Stieleiche;  Salix alba, Silberweide;

Salix caprea, Salweide; Sorbus aucuparia, Eberesche; Sorbus torminalis, Elsbeere;

Tilia cordata, Winterlinde;
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Geplanter Standort für Solarmodule auf

Weideflächen für Rinder (Agri-PV-Anlage)

Bodennutzung Weidefläche für Rinder

(Agri-PV-Anlage)

Bodennutzung Ackerbau mit Feldfrüchten

(Agri-PV-Anlage)
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SOF1

Abgrenzung von unterschiedlichen Nutzungen
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SOF2

SOF1

Festsetzungen zur Nutzung von

Baugrundstücken

Baufeld Art der

baulichen

Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

GRZ

Höhe

SOF

0,15

Freiflächensolaranlage

(Agri-PV-Anlage

mit Ackernutzung)

max. 6,00 m ü

vorhandene

Geländehöhe

SOF2

Festsetzungen zur Nutzung von

Baugrundstücken

Baufeld Art der

baulichen

Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

GRZ

Höhe

SOF

0,7

Freiflächensolaranlage

(Agri-PV-Anlage

mit Ackernutzung)

max. 6,00 m ü

vorhandene

Geländehöhe

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert
worden ist
Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 15. Oktober 2015, GVOBl. M-V 2015, S. 344, zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021
(GVOBl. M-V S. 1033)
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225)
geändert worden ist
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung in der Fassung
der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist
Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert worden ist
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Zaun:

max. Höhe ca. 2.5m

Prinzipskizze Modultische und Nebenanlagen - ohne Maßstab

Neigungswinkel Modultische zwischen 10° und 30° von der

Horizontalen ausgehend; Verkabelung und Wechselrichter

integriert in Unterkonstruktion der Modultische

Geländeoberkante (GOK)

Modultische freistehend:

max. Höhe ca. 5.0m

Nebenanlage Transformatorstation/

Technikstation: max. Höhe ca. 3.0m

Süden

Norden

Westen
Osten

Prinzipskizze schwenkbare Modultische - ohne Maßstab

ca. 9 m

Ackerboden -  Bewirtschaftungsbreite

Blühstreifen

Geländeoberkante (GOK)

Neigungswinkel Modultische zwischen +90° und -90° von der

Horizontalen ausgehend (senkrecht); Verkabelung und Wechselrichter

integriert in Unterkonstruktion der Modultische
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Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Der Plan hat im Fachbereich III Bau des Amtes Lützow-Lübstorf
öffentlich ausgelegen. Gleichzeitig waren identische Unterlagen
auf der Internetseite des Amtes Lützow-Lübstorf
.............................................
und auf der Internetseite des Bau - und Planungsportals M-V
..............................................................
einsehbar.

Beginn der Veröffentlichung: ………………………   Unterschrift /
Siegel

Ende der Veröffentlichung: …………………………    Unterschrift /
Siegel
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